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2. Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag B-Plan Nr. 
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Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
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Bearbeitung: 
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Einreicher: 

 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung) 13.03.2025 Ö 
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard 
(Vorberatung) 25.03.2025 Ö 

Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 09.04.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beauftragt den Bürgermeister den 2. Nachtrag 
zum Städtebaulichen Vertrag des B-Planes Nr. 26 „Solarpark Bargensdorf“ abzuschließen.  
Sachverhalt 
Durch den neuen Vorhabenträger WI Energy Entwicklungs GmbH wurde die Stadt zum Ende 
des Jahres 2024 informiert, dass die vollständige Beräumung des Mülls auf dem ehemaligen 
Gelände Wassermann und dem rechtskräftig erstellten B-Plan Nr. 26 „Solarpark 
Bargensdorf“ sowie die Stellung der Freiflächen-PV Anlage finanziell nicht machbar ist. 
Es gibt seitens des Vorhabenträgers die Anfrage an die Stadt das vorerst nur der vordere 
Bereich (Flurstück 28/15 der Flur 3 der Gemarkung Bargensdorf) umgesetzt wird. Bei dieser 
Fläche soll der lagernde Gewerbemüll beseitigt werden und die Gelände Freiflächen-PV 
installiert werden. Eine Darstellung wie die neu geplanten Flächen aussehen sollen sind dem 
beiliegenden Lageplan zu entnehmen. 
  
Entsprechend § 4 Nr. 4 des Städtebaulichen Vertrages muss eine Nachbesserung des 
Vertrages erfolgen, wenn der Vorhabenträger nachweist, dass Festsetzungen im 
Bebauungsplan und im Umweltbericht einschließlich der Begründung und Erläuterung aus 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar sind. 
  
Damit verringert sich die zu installierende Leistung von der Gesamtfläche 4.829 kWp auf 
1.261 kWp für den ersten Bauabschnitt. Durch die reduzierte Leistung ist es möglich den 
Strom direkt im Fünfeichener Weg anzuschließen. 
Der übrige Teil der Fläche soll, wenn es finanziell machbar ist, vom Müll befreit werden und 
nach Freigabe von der Abfallbehörde mit einer Freiflächen-PV Anlage bebaut werden. Ein 
Zeitpunkt für die Umsetzung kann vom Vorhabenträger derzeit nicht benannt werden. 
  
Zum besseren Verständnis werden zusätzlich der geänderte Ursprungsvertrag, die 
Vereinbarung zur Übernahme des Vertrages und der erste Nachtrag des Städtebaulichen 
Vertrages beigelegt.   
Rechtliche Grundlagen 
 § 11 BauGB (Städtebaulicher Vertrag) 

Finanzielle Auswirkungen 



 keine 

Anlage/n 
1 2022-06-15 und 2022-06-24 Vereinbarung zum Städtebaulichen Vertrag B-Plan 

Nr. 26 ''Solarpark Bargensdorf'' (öffentlich) 
 

2 2022-06-13 und 2022-06-15 Städtebaulicher Vertrag B-Plan Nr. 26 ''Solarpark 
Bargensdorf'' (öffentlich) 
 

3 2023-03-31 und 2023-04-20 1. Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag B-Plan 
Nr. 26 ''Solarpark Bargensdorf'' (öffentlich) 
 

4 2. Nachtrag - Städtebaulicher Vertrag B-Plan Nr. 26 (öffentlich) 
 

 
 
 
 
 































2. Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag

Bebauungsplan Nr. 26 „Solarpark Bargensdorf“ 

vom 13./15.06.2022 

zwischen 

Stadt Burg Stargard 

Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard 

Vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Tilo Lorenz und 

dem 1. Stellv. Bürgermeister Herrn Christian Walter 

- nachfolgend „Stadt“ genannt -

und 

WI Energy Entwicklungs GmbH 

Rote Hohl 10, 56729 Kehrig 

Vertreten durch die Geschäftsführer, Ingo Berens und Michael Reichert 

- nachfolgend „Vorhabenträger“ genannt -

- Stadt und Vorhabenträger werden nachfolgend zusammen auch „Parteien“ genannt - 

1. Rechtsnachfolge gemäß § 10

Zwischen den vorgenannten Vertragsparteien besteht Einigkeit, dass die WI Energy 
Entwicklungs GmbH als Rechtsnachfolger der Sybac On Power GmbH mit Abschluss dieser 
Nachtragsvereinbarung mit allen Rechten und Pflichten aus dem Städtebaulichen Vertrag vom 
13./15.06.2022 in sämtliche Rechte und Pflichten des bestehenden Städtebaulichen Vertrages 
vollumfänglich eintritt. Die vorliegende Bürgschaftsurkunde gegen den Schuldner Sybac On 
Power GmbH in Höhe von 144.891 € vom 23.05.2023 ist durch die WI Energy Entwicklungs 
GmbH zu erneuern und der Stadt in gleicher Höhe zu übersenden. 



2. Neuformulierung Art und Umfang von Planungsleistungen, Ausgleichmaßnahmen und
von Erschließungsanlagen 

2. A

Die im § 2 Nr. 2 b genannte Formulierung wird gestrichen und durch folgende neue ersetzt: 

Herstellung von Ausgleichs- und Kompensationsflächen innerhalb und außerhalb des 
Bebauungsplangebietes. Für die Durchführung der Erschließungsmaßnahmen und 
Ausgleichsmaßnahmen werden folgende Vertragstermine vereinbart: 

Nr. 1) Beginn der Ausführung der Erschließungsmaßnahmen auf dem Flurstück 28/15 der 
Flur 3 der Gemarkung Bargensdorf erfolgt ab dem 31.07.2025 

Nr. 2) Die endgültige Fertigstellung der Erschließungsanlagen auf dem Flurstück 28/15 
der Flur 3 der Gemarkung Bargensdorf erfolgt bis zum 31.12.2026 

Nr. 3) Der Beginn und die Ausführung der Erschließungsmaßnahmen auf dem Flurstück 
28/13 der Flur 3 der Gemarkung Bargensdorf werden nach hinten verschoben und zu 
einem späteren Zeitpunkt umgesetzt. 

Die Grundlage bilden die Festsetzungen des Bebauungsplanes. Die Kosten der Herstellung 
übernimmt der Vorhabenträger. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen im Gebiet der 
Stadt realisiert werden. 

2. B

Die im § 2 Nr. 5 genannte Formulierung wird gestrichen und durch folgende neue ersetzt: 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, den gesamten Müll auf der zukünftigen Fläche des 
Bebauungsplanes Nr. 26 fachgerecht zu entsorgen. Im ersten Abschnitt (Flurstück 28/15 der 
Flur 3 der Gemarkung Bargensdorf) werden diese Arbeiten spätestens bis zum 31.12.2025 
fertiggestellt sein aber mindestens vor der Errichtung der PV-Anlagen auf dem Abschnitt des B-
Plangeländes. 

Die Errichtung der geplanten Photovoltaikanlage durch den Vorhabenträger ist erst zulässig, 
wenn die jeweiligen Abschnittsflächen des Bebauungsplanes Nr. 26 und die darin liegenden 
Flurstücke zuvor vollständig von dem dort lagernden Müll beräumt werden. Der Vorhabenträger 
hat hierzu eine Bestätigung der unteren Abfallbehörde beizubringen. 

Weiter wird vereinbart, dass die Errichtung der Photovoltaikanlage im Bereich der 
Flächenabschnitte des Bebauungsplanes Nr. 26 erst zulässig ist, wenn die Stadt Burg Stargard 
nach einer gemeinsamen Begehung mit dem Vorhabenträger die vollständige Beräumung des 
Vorhabengrundstückes schriftlich bestätigt. 

3. Schlussbestimmungen

Im Übrigen bestehen die Regelungen des Städtebaulichen Vertrages vom 13./15.06.2022 
unverändert fort. 



4. Wirksamwerden des Vertrages 

Der 2. Nachtrag wird mit beidseitiger Unterschrift der Vertragspartner wirksam. 

Zusätzlich wird der Belegungsplan (1. Bauabschnitt auf dem Flurstück 28/15) vom 22.10.2024 
dem 2. Nachtrag als Anlage beigefügt. 

 

 

Burg Stargard, den ……………………. 

 

 

____________________________________ _____________________________________  

Tilo Lorenz, Bürgermeister   Christian Walter, 1. stellv. Bürgermeister 

 

 

Kehrig, den ………………………….. 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Ingo Berens, Geschäftsführer   Michael Reichert, Geschäftsführer 

WI Energy Entwicklungs GmbH   WI Energy Entwicklungs GmbH 
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Gesamtanzahl Module:

Datum Name Änderung / Ergänzung / Stand

WI ENERGY 
Entwicklungs GmbH

Rote Hohl 10
56729 Kehrig
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Transformator
Zufahrt

Feuerverzinktes Stahlrohr (Länge 5 m)

Zaun mit Übersteigschutz (Länge: ca. 1.450 m)

Modulsegment

Baugrenze ( Fläche ca. 61.400 m² )
Grundstücksgrenze ( Fläche ca. 66.300 m² )

Belegungsplan (Entwurf) auf 
Liegenschaftskarte

ARCHITEKTURBÜRO
SCHUMANN
Gunnar Schumann

Richard-Wagner-Straße 29
06114 Halle (Saale)

ARCHITEKTURBÜRO
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Gunnar Schumann
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06114 Halle (Saale)

Format

A3
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Solarpark Bargensdorf
Fünfeichener Weg, 17904 Burg Stargard

22.10.2024

3,1°

Gemarkg: Bargensdorf Flur:3 Flurstück:28/15, 28/14

440 Wp 1.261,92 kWp
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